
Kinder werden bereits wegen Bagatelldelikten
inhaftiert; häufig werden sie dann mit Erwach
senen zusammen in einer Zelle unter erbärmli

chenBedingungen ohne Rechtsbeistand festge
halten.

In Vanuatu existiert nunmehr ein Ombudsman,
an den Kinder Beschwerden richten können. Es
bestehen aber noch immer große Divergenzen
zwischen der formal-rechtlichen Lage und den
traditionellen Gesellschaftspraktiken, die ins
besonderefür die Mädchen negative Folgen ha
ben. Traditionell herrscht in Vanuatu die An

sicht, daß Kinder gesehen, nicht aber gehört
werden sollen. Dadurch wird der Freiraum der

Kinder konventionswidrig eingeschränkt. Ob
wohl die Regierung gegen die körperliche
Züchtigung von Kindern ankämpft, wird sie

noch immer in großen Teilen der Gesellschaft
als Erziehungsmittel akzeptiert und in zahlrei
chen Familien praktiziert. Kinder werden zu
nehmend sexuell mißbraucht, auch von den Si
cherheitskräften. Die Brutalität der Polizei ge
genüber Kindern bereitet den Experten Sor
gen.

Die Lage der Kinder in Mali ist erschreckend;
besonders schlecht ist die Lage der Mädchen.
Sie werden häufig genital verstümmelt und tra
ditionell früh zwangsverheiratet; teilweise wer
den sie sogar ins Ausland verkauft. Noch immer
sind die Mädchen im Erb-, Familien- und Ei
gentumsrecht schlechter gestellt. Das Schulwe
sen ist schlecht ausgestattet; es fehlt an Lehrern
und ausreichendem Lehrmaterial. Verbreitete
Armut führt dazu, daß viele Kinder, insbeson

dere Mädchen, gar keine Schule besuchen; statt
dessen betteln sie oder arbeiten im informellen
Sektor. Auch das System der Jugendgerichts
barkeit ist konventionswidrig.
Hoch ist der Standard der Verwirklichung von
Kinderrechten in den Niederlanden. Den Ex
perten fehlten aber Informationen über das
Problem des Kindesmißbrauchs. Außerdem

mahnten die Ausschußmitglieder verstärkte Be
mühungen der staatlichen Behörden um Kin
der aus den Minderheiten an. Das System der
Jugendgerichtsbarkeit ist konventionswidrig,
weil über 16 Jahre alte Kinder grundsätzlich
nach dem Erwachsenenstrafrecht behandelt

werden; unter Umständen kann es auch bereits
für Kinder unter diesem Alter angewendet wer
den. Q

Dokumente der Vereinten Nationen
Millenniums-Erklärungen

SICHERHEITSRAT - Mitteilung des Präsiden
ten vom 4. August 2000 (UN-Dok. S/2000/772
v. 9.8.2000)

Im Anschluß an die am 4. August 2000 geführten
Konsultationen gab der Präsident des Sicherheits
rats im Namen der Ratsmitglieder gegenüber den
Medien die folgende Erklärung ab:

»Die Mitglieder des Sicherheitsrats sehen dem
Millenniums-Gipfel der Vereinten Nationen, der
eine einzigartige Gelegenheit bieten wird, die Rol
le der Vereinten Nationen bei der Bewältigung der
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu stär
ken, erwartungsvoll entgegen.
In dem Bewußtsein der wichtigen Aufgaben, de
nen sich die internationale Gemeinschaft auf dem

Gebiet der Friedenssicherung gegenübersieht, ha
ben die Mitglieder des Sicherheitsrats beschlossen,
daß der Rat am 7. September 2000 auf der Ebene
der Staats- und Regierungschefs zusammentreten
wird, um das Thema >Die Gewährleistung einer
wirksamen Rolle des Sicherheitsrats bei der Wah

rung des Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit, insbesondere in Afrika< zu behandeln.
Die Mitglieder des Sicherheitsrats sind davon
überzeugt, daß eine solche Begegnung zu den
Bemühungen um die Verwirklichung des wichtig
sten Ziels des Millenniums-Gipfels, der Stärkung
der Vereinten Nationen, einen wertvollen Beitrag
leisten wird.«

Ein wortgleicher Text dieser Erklärung wurde
zunächst am 4. August 2000 als »Erklärung des
Präsidenten unter der Dokumentennummer S/
PRST/2000/27 herausgegeben, am 9. August mit
DokumentS/PRST/2000/27/Korr. 1jedoch zurück
gezogen.

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Rolle des
Sicherheitsrats bei der Wahrung des Weltfrie
dens und der internationalen Sicherheit, insbe
sondere in Afrika. - Resolution 1318(2000)
vom 7. September 2000
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Der Sicherheitsrat,

> beschließt, die in der Anlage enthaltene Er
klärung über die Sicherstellung einer wirksa
men Rolle des Sicherheitsrats bei der Wahrung
des Weltfriedens und der internationalen Si

cherheit, insbesondere in Afrika, zu verab
schieden.

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme.

ANLAGE

Der Sicherheitsrat,

- zusammengetreten auf der Ebene der Staats
und Regierungschefs während des Millenni
ums-Gipfels, um die Notwendigkeit der Si
cherstellung einer wirksamen Rolle des Sicher
heitsrats bei der Wahrung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit, insbesonde
re in Afrika, zu erörtern,

I

• verpflichtet sich, die Ziele und Grundsätze der
Charta der Vereinten Nationen hochzuhalten, be
kräftigt sein Eintreten für die Grundsätze der sou
veränen Gleichheit, der nationalen Souveränität,
der territorialen Unversehrtheit und der politischen
Unabhängigkeit aller Staaten und unterstreicht die
Notwendigkeit, die Menschenrechte und die Herr
schaft des Rechts zu achten;
• erklärt erneut, wie wichtig es ist, die Grundsät
ze der Nichtandrohung oder Nichtanwendung je
der mit den Zielen der Vereinten Nationen unver

einbaren Gewalt in den internationalen Beziehun

gen sowie der friedlichen Beilegung internationa
ler Streitigkeiten zu befolgen;
• erinnert an seine Hauptverantwortung für die
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit und beschließt, die zentrale Rolle der
Vereinten Nationen bei der Friedenssicherung zu
stärken und sicherzustellen, daß das durch die
Charta errichtete System der kollektiven Sicher
heit wirksam funktioniert;

II

• verpflichtet sich, die Wirksamkeit des Tätig
werdens der Vereinten Nationen bei Konflikten in

allen Phasen, von der Prävention über die Beile

gung bis zur Friedenskonsolidierung in der Kon
fliktfolgezeit, zu erhöhen;
• bekräftigt seine Entschlossenheit, der Wahrung
des Weltfriedens und der internationalen Sicher

heit in jeder Region der Erde gleiche Priorität ein
zuräumen und in Anbetracht der besonderen Be

dürfnisse Afrikas der Förderung dauerhaften Frie
dens und einer nachhaltigen Entwicklung in Afrika
sowie den spezifischen Merkmalen afrikanischer
Konflikte besondere Aufmerksamkeit zu widmen;

III

• tritt nachdrücklich dafür ein, innerhalb des Sy
stems der Vereinten Nationen wie auch auf breite

rer Grundlage umfassende und integrierte Strate
gien zur Auseinandersetzung mit den tieferen Ur
sachen von Konflikten, namentlich deren wirt
schaftlichen und sozialen Dimensionen, auszuar
beiten;

• bekräftigt seine Entschlossenheit, die Friedens
sicherungseinsätze der Vereinten Nationen zu stär
ken, indem er

- klar umrissene, glaubwürdige, erfüllbare und
angemessene Mandate beschließt,

- in diese Mandate wirksame Maßnahmen zur

Gewährleistung der Sicherheit des Personals
der Vereinten Nationen und nach Möglichkeit
zum Schutz der Zivilbevölkerung aufnimmt,

- Maßnahmen ergreift, um den Vereinten Natio
nen dabei behilflich zu sein, geschultes und gut
ausgerüstetes Personal für Friedenssicherungs
einsätze zu gewinnen,

- die Konsultationen mit den truppenstellenden
Staaten verstärkt, wenn er Beschlüsse über der
artige Einsätze faßt;

• kommt überein,

- die Stärkung der Kapazitäten der Vereinten
Nationen auf dem Gebiet der Planung, der Ein
richtung, der Dislozierung und der Durchfüh
rung von Friedenssicherungseinsätzen und

- die Bereitstellung einer aktuelleren und solide
ren Grundlage für die Finanzierung der Frie
denssicherungseinsätze

zu unterstützen;

• betont, wie wichtig es ist, die Kapazität der
Vereinten Nationen zur raschen Dislozierung von
Friedenssicherungseinsätzen zu verbessern, und
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fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf,
rechtzeitig ausreichende Mittel zur Verfügung zu
stellen;

IV

• begrüßtden Berichtder Sachverständigengrup
pe für die Friedenseinsätze der Vereinten Natio
nen vom 21. August 2000 (S/2000/809) und be
schließt, die in seinen Verantwortungsbereich fal
lenden Empfehlungen rasch zu prüfen;

• betont, von welch entscheidender Bedeutung
die Entwaffnung, Demobilisierung und Wieder
eingliederung der Exkombattanten ist, und unter
streicht, daß diesbezügliche Programme normaler
weise in die Mandate der Friedenssicherungs
einsätze aufgenommen werden sollten;

VI

• fordert wirksame internationale Maßnahmen
zur Verhütung des illegalen Zustroms von Klein
waffen in Konfliktgebiete;
• beschließt, auch weiterhin entschlossene Maß
nahmen in Gebieten zu ergreifen, in denen die ille
galeAusbeutung wertvoller Rohstoffeund der un
erlaubte Handel damit zur Eskalation oder Fortset
zung von Konflikten beitragen;
• betont, daß diejenigen, die Verbrechen gegen
die Menschlichkeit, Völkermord, Kriegsverbre
chen und andere schwere Verletzungen des huma
nitären Völkerrechts begangen haben, vor Gericht
gestellt werden müssen;
• betont außerdem, daß er entschlossen ist, auch
weiterhin das Friedenssicherungspersonal im Hin
blick auf die Prävention und Eindämmung von
HIV/Aids bei allen Einsätzen zu sensibilisieren;

VII

• fordert die Verstärkung der Zusammenarbeit
und der Kommunikation zwischen den Vereinten
Nationen und den regionalen und subregionalen
Organisationen oder Abmachungen, im Einklang
mit Kapitel VIII der Charta, und insbesondere im
Hinblick auf die Friedenssicherungseinsätze;
• betont, wie wichtig es ist, daß die Vereinten Na
tionen und die Organisation der Afrikanischen
Einheit sowie die subregionalen afrikanischen Or
ganisationen bei der Regelung von Konflikten in
Afrika auch weiterhin miteinander zusammenar

beiten und ihre Maßnahmen wirksam abstimmen
und daß die Unterstützung zugunsten des Mecha
nismusder Organisationder AfrikanischenEinheit
für die Verhütung, Bewältigung und Beilegung
von Konflikten verstärkt wird;

VIII

• unterstreicht, daß letztlich die Parteien selbst
die Verantwortung für die Beilegung von Streitig
keiten und Konflikten tragen und daß Friedenssi
cherungseinsätze, die bei der Umsetzung eines
Friedensabkommens behilflich sein sollen, nur in
soweit erfolgreich sein können, als bei allen betei
ligten Parteien eine echte und dauerhafte Ver
pflichtungauf den Frieden vorhandenist;
• fordert alle Staaten auf, verstärkte Anstrengun
genzu unternehmen, umeineWeltzu schaffen, die
frei von der Geißel des Krieges ist.

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand:
Millenniums-Erklärung der Vereinten Natio
nen. - Resolution 55/2 vom 8. September 2000

Die Generalversammlung
> verabschiedet die nachstehende Erklärung:
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Millenniums-Erklärung
der Vereinten Nationen

/. Werte und Grundsätze

1. Wir, die Staats- und Regierungschefs, sind am
Anbruch eines neuen Jahrtausends vom 6. bis 8.
September2000am Amtssitzder VereintenNatio
nen in New York zusammengekommen, um unse
ren Glauben an die Vereinten Nationen und ihre
Charta als unverzichtbare Grundlagen einer fried
licheren, in größerem Wohlstand lebenden, ge
rechteren Welt zu bekräftigen.
2. Wir erkennen an, daß wir neben unseren eige
nen Verantwortlichkeiten gegenüber unserer je
weiligen Gesellschaft gemeinschaftlich dafür ver
antwortlich sind, weltweit die Grundsätze der
Menschenwürde, der Gleichberechtigung und der
Billigkeit zu wahren. Als Führer haben wir daher
eine Pflicht gegenüber allen Bürgern der Welt zu
erfüllen, namentlich den schwächsten unter ihnen
und insbesondere den Kindern der Welt, denen die

Zukunft gehört.
3. Wir bekräftigen unsere Verpflichtung auf die
Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Na
tionen, die sich als zeitlos und universal erwiesen
haben. Sie haben mit der wachsenden Verflech
tung von Nationen und Völkern und ihrer zuneh
menden Interdependenz sogar noch an Belang und
an Bedeutung als Quelle der Inspiration gewonnen.
4. Wir sind entschlossen, im Einklang mit den
Zielen und Grundsätzen der Charta in der ganzen
Welt gerechten und dauerhaften Frieden herbeizu
führen. Wir bekennen uns erneut dazu, alle An
strengungen zu unterstützen, die auf die Wahrung
der souveränen Gleichheit aller Staaten, die Ach
tung ihrer territorialen Unversehrtheit und politi
schen Unabhängigkeit, die Beilegung von Streitig
keiten mit friedlichen Mitteln und in Übereinstim
mung mit den Grundsätzen der Gerechtigkeit und
des Völkerrechts, das Selbstbestimmungsrecht der
Völker, die sich weiterhin unter kolonialer Herr
schaft und ausländischer Besetzung befinden, die
Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten
der Staaten, die Achtung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten, die Gleichberechtigung aller oh
ne Unterschied nach Rasse, Geschlecht, Sprache
oder Religion und die internationale Zusammenar
beit bei der Lösung internationaler Probleme wirt
schaftlicher, sozialer, kultureller oder humanitärer
Art gerichtet sind.
5. Wir sind überzeugt, daß die zentrale Herausfor
derung, vor der wir heute stehen, darin besteht si
cherzustellen, daß die Globalisierung zu einer po
sitiven Kraft für alle Menschen der Welt wird.
Denn wenngleich die Globalisierung uns große
Chancen eröffnet, so sind doch die mit ihr einher
gehenden Vorteile ebenso wie auch ihre Kosten
gegenwärtig sehr ungleich verteilt. Wir erkennen
an,daßdieEntwicklungs- undÜbergangsländer be
sondere Schwierigkeiten überwinden müssen, um
dieser zentralen Herausforderung zu begegnen. Die
Globalisierung kann also nur dann alle voll mit ein
schließen und ausgewogen sein, wenn breit ange
legte, dauerhafte Anstrengungen unternommen wer
den, auf der Grundlage der ganzen Vielfalt unserer
einen Menschheit eine gemeinsame Zukunft zu
schaffen. Diese Anstrengungen müssen auf weltwei
ter Ebene verfolgte Politiken und Maßnahmen um
fassen, die den Bedürfnissen der Entwicklungs- und
Übergangsländer entsprechen und mit ihrer effek
tiven Mitwirkung formuliert und umgesetzt werden.
6. Wir sind der Auffassung, daß die internationa
len Beziehungen im 21. Jahrhundert unbedingt von
bestimmten Grundwerten geprägt sein müssen:
• Freiheit. Männer und Frauen haben das Recht,

in Würde und Freiheit - von Hunger und der Furcht
vor Gewalt, Unterdrückung oder Ungerechtigkeit-
ihr Leben zu leben und ihre Kinder zu erziehen.
Diese Rechte werden am besten durch eine demo
kratische und partizipatorische Staatsführung auf
derGrundlage desWillensdesVolkesgewährleistet.
• Gleichheit. Keinem Menschen und keiner Na
tion darf die Chance vorenthalten werden, aus der
Entwicklung Nutzen zu ziehen. Die Gleichberech
tigung und Chancengleichheit von Männern und
Frauen muß gewährleistet sein.
• Solidarität. Die globalen Probleme müssen so
bewältigt werden, daß die damit verbundenenKo
sten und Belastungen im Einklang mit den grund
legenden Prinzipien der Billigkeit und sozialen
Gerechtigkeit aufgeteilt werden. Diejenigen, die
leiden oder denen die geringsten Vorteile entste
hen, haben ein Anrecht darauf, Hilfe von den größ
ten Nutznießern zu erhalten.

• Toleranz. Die Menschen müssen einander in
der gesamten Vielfalt ihrer Glaubensüberzeugun
gen, Kulturen und Sprachenachten. Unterschiede
innerhalb einer Gesellschaft sowie zwischen ver
schiedenen Gesellschaften sollten weder gefürch
tet noch unterdrückt, sondern vielmehr als kostba
res Gut der Menschheit geschätzt werden. Eine
Kultur des Friedens und des Dialogs zwischen al
len Kulturen sollte aktiv gefördert werden.
• Achtung vor der Natur. Bei der Bewirtschaf
tung aller lebenden Arten und natürlichen Res
sourcen muß im Einklang mit den Grundsätzen der
nachhaltigen Entwicklung Umsicht bewiesen wer
den. Nur so können wir die unermeßlichen Reich
tümer, mit denen die Natur uns beschenkt, erhalten
und an unsere Nachkommen weitergeben. Die
heutigen nicht zukunftsfähigen Produktions- und
Konsumstrukturen müssen im Interesse unseres

künftigenWohls und des Wohls unsererNachfah
ren geändert werden.
• Gemeinsam getragene Verantwortung. Die
Verantwortung für die Gestaltung der weltweiten
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung und die
Bewältigung von Bedrohungen des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit muß von allen
Nationen der Welt gemeinsam getragen und auf
multilateraler Ebene wahrgenommen werden. Als
universellste und repräsentativste Organisation der
Welt müssen die Vereinten Nationen die zentrale

Rolle dabei spielen.
7. Um diese gemeinsamen Werte in Taten umzu
setzen, haben wir grundlegende Ziele aufgezeigt,
denen wir besondere Bedeutung beimessen:

//. Frieden, Sicherheit und Abrüstung

8. Wir werden keine Mühen scheuen, um unsere

Völker von der Geißel des Krieges, ob Bürgerkrie
ge oder Kriege zwischenStaaten, zu befreien,die
im letzten Jahrzehnt über 5 Millionen Menschenle
ben gefordert haben. Wir werden außerdem die
Gefahren zu beseitigen trachten, die von Massen
vernichtungswaffen ausgehen.
9. Wir treffen daher den Beschluß,

• die Achtung vor dem Primat des Rechts sowohl
in den internationalen als auch den nationalen

Angelegenheiten zu stärken und insbesondere
sicherzustellen, daß die Mitgliedstaaten den
Entscheidungen des Internationalen Gerichts
hofs im Einklang mit der Charta der Vereinten
Nationen in den Fällen, in denen sie Partei sind,
Folge leisten;

• den Vereinten Nationen in der Wahrung des
Friedens und der Sicherheit zu größerer Wirk
samkeit zu verhelfen, indem wir ihnen die Mit
tel und Werkzeuge an die Hand geben, die sie
für die Konfliktverhütung, die friedliche Beile-
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gung von Streitigkeiten, die Friedenssiche
rung, die Friedenskonsolidierung in der Kon
fliktfolgezeit unddenWiederaufbau benötigen.
In diesem Zusammenhang nehmen wir Kennt
nis von dem Bericht der Sachverständigen
gruppe über die Friedenseinsätze der Vereinten
Nationen und ersuchen die Generalversamm

lung, ihre Empfehlungenumgehendzu prüfen;
• die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten

Nationen und den Regionalorganisationen im
Einklang mit den Bestimmungen von Kapitel
VIII der Charta zu verstärken;

• sicherzustellen, daß die Vertragsstaaten die
Verträge auf Gebieten wie Rüstungskontrolle
und Abrüstung, humanitäres Völkerrecht und
Recht auf dem Gebiet der Menschenrechte an
wenden, und fordern alle Staaten auf, die Un
terzeichnung und Ratifikation des Römischen
Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs in
Erwägung zu ziehen;

• konzertierte Maßnahmen gegen den internatio
nalen Terrorismus zu ergreifen und so bald wie
möglich allen diesbezüglichen internationalen
Übereinkünften beizutreten;

• unsere Anstrengungenzu verdoppeln, um unse
re Verpflichtung auf den Kampf gegen das welt
weite Drogenproblem in die Tat umzusetzen;

• unsere Anstrengungen im Kampf gegen die
grenzüberschreitende Kriminalität in allen ih
ren Dimensionen, insbesondere gegen den Men
schenhandel, die Schleuserkriminalität und die
Geldwäsche, zu intensivieren;

• die nachteiligen Auswirkungen von Wirt
schaftssanktionen der Vereinten Nationen auf
unschuldige Bevölkerungen auf ein Mindest
maß zu beschränken, die entsprechenden Sank
tionsregime regelmäßig zu überprüfen und die
nachteiligen Auswirkungen von Sanktionen auf
Dritte zu beseitigen;

• uns für die Beseitigung der Massenvernich
tungswaffen, insbesondere Kernwaffen, einzu
setzen, und keine Möglichkeit zur Erreichung
dieses Ziels außer acht zu lassen, einschließlich
der Möglichkeit, eine internationale Konferenz
einzuberufen, um Mittel und Wege zur Beseiti
gung atomarer Gefahren aufzuzeigen;

• konzertierte Maßnahmen zu ergreifen, um dem
unerlaubten Handel mit Kleinwaffen und leich

ten Waffen ein Ende zu setzen, insbesondere
dadurch, daß wir Waffentransfers transparen
ter machen und regionale Abrüstungsmaßnah
men unterstützen, unter Berücksichtigung aller
Empfehlungen der bevorstehenden Konferenz
der Vereinten Nationen über den unerlaubten

Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen;
• alle Staaten aufzufordern, den Beitritt zu dem

Übereinkommen über das Verbot des Einsat
zes, der Lagerung, der Herstellung und der
Weitergabe von Antipersonenminen und über
deren Vernichtung sowie zu dem Minenproto
koll zu dem Übereinkommen über konventio
nelle Waffen in seiner geänderten Fassung in
Erwägung zu ziehen.

10. Wir fordern die Mitgliedstaaten nachdrücklich
auf, einzeln und gemeinsam heute und in Zukunft
die Olympische Waffenruhe einzuhalten und das
Internationale Olympische Komitee bei seinen Be
mühungen um die Förderung des Friedens und der
Verständigung zwischen den Menschen durch den
Sport und das olympische Ideal zu unterstützen.

///. EntwicklungundArmutsbeseitigung

11. Wir werden keine Mühen scheuen, um unsere
Mitmenschen - Männer, Frauen und Kinder - aus
den erbärmlichen und entmenschlichenden Le
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bensbedingungen der extremen Armut zu befreien,
in der derzeit mehr als eine Milliarde von ihnen ge
fangen ist. Wir sind entschlossen, das Recht auf
Entwicklung für jeden zur Wirklichkeit werden zu
lassen und die gesamte Menschheit von Not zu be
freien.

12. Wir treffen daher den Beschluß, auf nationaler
wie auf internationaler Ebene ein Umfeld zu schaf
fen, das der Entwicklung und der Beseitigung der
Armut förderlich ist.

13. Erfolg bei der Verwirklichung dieser Ziele
hängt unter anderem von guter Lenkung in einem
jeden Land ab. Er hängt fernerhin von guter Len
kung auf internationaler Ebene und von der Trans
parenz der Finanz-, Geld- und Handelssysteme ab.
Wir sind entschlossen, ein offenes, faires, regelge
stütztes, berechenbares und nichtdiskriminieren
des multilaterales Handels- und Finanzsystem zu
schaffen.

14. Mit Sorge erfüllen uns die Hindernisse, denen
die Entwicklungsländer bei der Mobilisierung der
Ressourcen begegnen, die sie zur Finanzierung ih
rer dauerhaften Entwicklung benötigen. Wir wer
den daher jede erdenkliche Anstrengung unterneh
men, um den Erfolg der für 2001 geplanten Inter
nationalen zwischenstaatlichen Veranstaltung auf
hoher Ebene über Entwicklungsfinanzierung zu
gewährleisten.
15. Wir verpflichten uns außerdem, auf die beson
deren Bedürfnisse der am wenigsten entwickelten
Länder einzugehen. In diesem Zusammenhang be
grüßen wir die für Mai 2001 anberaumte Dritte
Konferenz der Vereinten Nationen über die am

wenigsten entwickelten Länder und werden be
strebt sein, ihren Erfolg sicherzustellen. Wir for
dern die Industrieländer auf,
• sich möglichst bis zu der Konferenz eine Po

litik des zoll- und quotenfreien Zugangs für
praktisch alle Exportgüter aus den am wenig
sten entwickelten Ländern zu eigen zu machen;

• ohne weitere Verzögerungen das erweiterte
Schuldenerleichterungsprogramm für die hoch
verschuldeten armen Länder durchzuführen

und übereinzukommen, alle bilateralen öffent
lichen Schulden dieser Länder zu streichen,
wenn diese Länder sich im Gegenzug auf eine
nachprüfbare Armutsminderung verpflichten;

• großzügigere Entwicklungshilfe zu gewähren,
insbesondere an Länder, die wirkliche An
strengungen unternehmen, ihre Ressourcen für
die Armutsminderung einzusetzen.

16. Wir sind außerdem entschlossen, die Schul
denprobleme der Entwicklungsländer mit niedri
gen und mittleren Einkommen umfassend und
wirksam anzugehen, indem wir auf nationaler und
internationaler Ebene verschiedene Maßnahmen

ergreifen, die ihre Schulden auf lange Sicht tragbar
werden lassen.

17. Wir treffen außerdem den Beschluß, den be
sonderen Bedürfnissen der kleinen Entwicklungs
länder in Insellage dadurch Rechnung zu tragen,
daß wir das Aktionsprogramm von Barbados und
das Ergebnis der zweiundzwanzigsten Sonderta
gung der Generalversammlung rasch und in vol
lem Umfang umsetzen. Wir fordern die internatio
nale Gemeinschaft nachdrücklich auf sicherzustel

len, daß bei der Erarbeitung eines Gefährdungs
indexes die besonderen Bedürfnisse der kleinen

Entwicklungsländer in Insellage berücksichtigt
werden.

18. Wir sind uns der besonderen Bedürfnisse und

Probleme der Entwicklungsländer in Binnenlage
bewußt und fordern sowohl die bilateralen als auch

die multilateralen Geber nachdrücklich auf, dieser
Ländergruppe erhöhte finanzielle und technische
Hilfe zu gewähren, um ihren besonderen Entwick

lungsbedürfnissen gerecht zu werden und ihnen
durch die Verbesserung ihrer Transitverkehrssy
steme bei derÜberwindung geografisch bedingter
Hindemisse behilflich zu sein.

19. Wir treffen ferner den Beschluß,
• bis zum Jahr 2015 den Anteil der Weltbevölke

rung, dessen Einkommen weniger als 1 Dollar
pro Tag beträgt, und den Anteil der Menschen,
die Hunger leiden, zu halbieren, sowie bis zu
demselben Jahr den Anteil der Menschen, die
hygienisches Trinkwasser nicht erreichen oder
es sich nicht leisten können, zu halbieren;

• bis zum gleichen Jahr sicherzustellen, daß
Kinder in der ganzen Welt, Jungen wie Mäd
chen, eine Primarschulbildung vollständig ab
schließen können und daß Mädchen wie Jun

gen gleichberechtigten Zugang zu allen Bil
dungsebenen haben;

• bis zum gleichen Jahr die Müttersterblichkeit
um drei Viertel und die Sterblichkeit von Kin

dern unter fünf Jahren um zwei Drittel der der
zeitigen Rate gesenkt zu haben;

• bis dahin die Ausbreitung von HIV/Aids, die
Geißel der Malaria und andere schwere Krank

heiten, von denen die Menschheit heimgesucht
wird, zum Stillstand gebracht und allmählich
zum Rückzug gezwungen zu haben;

• Kindern, die durch HIV/Aids zu Waisen wur
den, besondere Hilfe zukommen zu lassen;

• bis zum Jahr 2020, wie in der Initiative >Städte
ohne Slums< vorgeschlagen, erhebliche Ver
besserungen im Leben von mindestens 100
Millionen Slumbewohnern erzielt zu haben.

20. Wir treffen außerdem den Beschluß,
• die Gleichstellung der Geschlechter und die

Ermächtigung der Frau als wirksame Mittel zur
Bekämpfung von Armut, Hunger und Krank
heit zu fördern und eine wirklich nachhaltige
Entwicklung herbeizuführen;

• Strategien zu erarbeiten und umzusetzen, die
jungen Menschen überall eine reale Chance
geben, menschenwürdige und produktive Ar
beit zu finden;

• der pharmazeutischen Industrie nahezulegen,
lebenswichtige Medikamente vermehrt verfüg
bar und für alle Menschen in den Entwick

lungsländern, die sie brauchen, erschwinglich
zu machen;

• im Bemühen um Entwicklung und Armutsbe
seitigung feste Partnerschaften mit dem Pri
vatsektor und den Organisationen der Zivilge
sellschaft aufzubauen;

• sicherzustellen, daß alle Menschen die Vortei
le der neuen Technologien, insbesondere der
Informations- und Kommunikationstechnolo

gien, nutzen können, in Übereinstimmung mit
den Empfehlungen in der Ministererklärung
des ECOSOC von 2000.

IV. Schutz unserer gemeinsamen Umwelt

21. Wir dürfen keine Mühen scheuen, um die ge
samte Menschheit und vor allem unsere Kinder

und Kindeskinder aus der Gefahr zu befreien, auf
einem Planeten leben zu müssen, der durch
menschliches Handeln nicht wiedergutzumachen
de Schäden davongetragen hat und dessen Res
sourcen ihren Bedarf nicht länger decken können.
22. Wir bekräftigen unsere Unterstützung für die
Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung, na
mentlich auch der in der Agenda 21 enthaltenen
Grundsätze, die auf der Konferenz der Vereinten
Nationen über Umwelt und Entwicklung verab
schiedet wurden.

23. Wir treffen daher den Beschluß, in allen unse
ren die Umwelt betreffenden Maßnahmen eine
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neue Ethik der Erhaltung und pfleglichen Behand
lungder Umweltzu verfolgen, und treffendenBe
schluß, als erstes
• alles zu tun, um sicherzustellen, daß das Proto

koll von Kyoto möglichst bis zum zehnten Jah
restag der Konferenz der Vereinten Nationen
über Umwelt und Entwicklung im Jahre 2002 in
Kraft tritt, und mit der verlangten Senkung des
Ausstoßes von Treibhausgasen zu beginnen;

• unsere gemeinsamenBemühungen um die Be
wirtschaftung, Erhaltung und nachhaltige Ent
wicklung aller Arten von Wäldern zu verstär
ken;

• nachdrücklich auf die vollinhaltliche Umset
zung des Übereinkommens über die biologi
sche Vielfalt und des Übereinkommens zur Be
kämpfung der Wüstenbildung in den von Dür
re und/oder Wüstenbildung schwer betroffenen
Ländern, insbesondere in Afrika, hinzuarbeiten;

• der auf Dauer nicht tragbaren Ausbeutung der
Wasserressourcen ein Ende zu setzen, durch die
Entwicklung regionaler, nationaler und lokaler
Wasserwirtschaftsstrategien, die sowohl einen
fairen Zugang als auch ausreichende Vorräte
fördern;

• intensiver zusammenzuarbeiten, um die Zahl
und die Auswirkungen von Natur- und anthro-
pogenen Katastrophenzu vermindern;

• den freien Zugang zu Informationen über die
menschliche Genomsequenz sicherzustellen.

V. Menschenrechte,Demokratie undgute Lenkung

24. Wir werden keine Mühen scheuen, um die De
mokratie zu fördern und die Rechtsstaatlichkeit
sowie die Achtung aller international anerkannten
Menschenrechte und Grundfreiheiten einschließ
lich des Rechts auf Entwicklung zu stärken.
25. Wir treffen daher den Beschluß,

• die AllgemeineErklärung der Menschenrechte
vollinhaltlich zu achten und ihr Geltung zu ver
schaffen;

• uns um den vollen Schutz und die Förderung
der bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Rechte für alle in allen

unseren Ländern zu bemühen;

• in allen unseren Ländern die Kapazitäten zur
Anwendung der Grundsätze und Verfahren der
Demokratie und zur Achtung der Menschen
rechte, einschließlich der Rechte von Minder
heiten, zu stärken;

• alle Formen der Gewalt gegen Frauen zu be
kämpfen und dasÜbereinkommen zurBeseiti
gungjeder Form von Diskriminierungder Frau
umzusetzen;

• Maßnahmen zu ergreifen, um die Achtung und
den Schutz der Menschenrechte von Migran
ten, Wanderarbeitnehmern und ihren Familien
zu gewährleisten, die in vielen Gesellschaften
immer häufiger vorkommenden rassistischen
und fremdenfeindlichen Handlungen zu besei
tigen und in allen Gesellschaften größere Har
monie und Toleranz zu fördern;

• gemeinsam auf verstärkt integrative politische
Prozesse hinzuarbeiten, die allen Bürgern in al
len unseren Ländern echte Mitsprache ermög
lichen;

• die Freiheit der Medien zur Wahrnehmung ih
rerwichtigen Funktion und das Recht derÖf
fentlichkeit auf Zugang zu Information zu ge
währleisten.

VI. Schutz der Schwächeren

26. Wir werden keine Mühen scheuen, um sicher
zustellen, daß Kinder und alle Mitglieder der Zivil
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bevölkerung, die den Folgen von Naturkatastro
phen, Völkermord, bewaffneten Konflikten und
anderen humanitären Notsituationen unverhältnis

mäßig stark ausgesetzt sind, in jeder Hinsicht Hil
fe und Schutz erhalten, damit sie so bald wie mög
lich wieder ein normales Leben führen können.

Wir treffen daher den Beschluß,
• den Schutz von Zivilpersonen in komplexen

Notsituationen in Übereinstimmung mit dem
humanitären Völkerrecht auszuweiten und zu

verstärken;
• die internationale Zusammenarbeit, nament

lich auch die Lastenteilung mit Ländern, die
Flüchtlinge aufgenommen haben, und die Ko
ordinierung der humanitären Hilfe für diese
Länder zu verstärken und allen Flüchtlingen
und Vertriebenen zur freiwilligen Rückkehr an
ihre Heimstätten in Sicherheit und Würde und

zu einer reibungslosen Wiedereingliederung in
ihre Gesellschaft zu verhelfen;

• die Ratifikation und vollinhaltliche Durchfüh
rungdes Übereinkommens überdie Rechtedes
Kindes und der dazugehörigen Fakultativpro
tokolle betreffend die Beteiligung von Kindern
an bewaffneten Konflikten sowie den Kinder

handel, die Kinderprostitution und die Kinder-
pornografte zu befürworten.

VII. Deckungder besonderen Bedürfnisse Afrikas

27. Wir werden die Konsolidierung der Demokra
tie in Afrika unterstützen und den Afrikanern bei
ihrem Kampf um dauerhaften Frieden, die Beseiti
gung der Armut und eine nachhaltigeEntwicklung
behilflich sein und Afrika so in die Weltwirtschaft

integrieren.
28. Wir treffen daher den Beschluß,

• den politischen und institutionellen Strukturen
der sich herausbildenden Demokratien in Afri
ka volle Unterstützung zukommen zu lassen;

• die regionalen und subregionalen Mechanis
men zur Konfliktverhütung und zur Förderung
der politischen Stabilität zu unterstützen und
einen verläßlichen Zufluß von Ressourcen für
Friedenssicherungseinsätze auf dem afrikani
schen Kontinent sicherzustellen;

• Sondermaßnahmen zu ergreifen, um den Her
ausforderungen der Armutsbeseitigung und
nachhaltigen Entwicklung in Afrika zu begeg
nen, einschließlich Schuldenerlaß, Verbesse
rung des Marktzugangs, Verstärkung der öf
fentlichen Entwicklungshilfe und Erhöhung
ausländischer Direktinvestitionen sowie Tech

nologietransfer;
• Afrika zu helfen, die Kapazitäten aufzubauen,

die es braucht, um der Ausbreitung der HIV/
Aids-Pandemie und anderer Infektionskrank

heiten entgegenzuwirken.

VIII. Stärkung der Vereinten Nationen

29. Wir werden keine Mühen scheuen, um die
Vereinten Nationen zu einem wirksameren Instru

ment zur Verfolgung aller nachstehend genannten
Prioritäten zu machen: Kampf um die Entwicklung
aller Völker der Welt, Kampf gegen Armut, Un
wissenheit und Krankheit, Kampf gegen Unge
rechtigkeit, Kampf gegen Gewalt, Terror und Kri
minalität und Kampf gegen die Schädigung und
Zerstörung unserer gemeinsamen Heimat.
30. Wir treffen daher den Beschluß,
• die zentrale Rolle der Generalversammlung

als wichtigstes Beratungs-, richtliniengeben
des und repräsentatives Organ der Vereinten
Nationen zu bekräftigen und sie zu befähigen,
diese Rolle wirksam wahrzunehmen;

• uns verstärkt darum zu bemühen, eine umfas
sende Reform des Sicherheitsrats in allen
Aspekten herbeizuführen;

• den Wirtschafts- und Sozialrat aufbauend auf
seinen jüngsten Erfolgen weiter zu stärken, um
ihm zu helfen, die ihm in der Charta übertra
gene Aufgabe zu erfüllen;

• den Internationalen Gerichtshof zu stärken, um
Gerechtigkeit und die Herrschaft des Rechts in
den internationalen Angelegenheiten zu ge
währleisten;

• regelmäßige Konsultationen und die Koordi
nierung zwischen den Hauptorganen der Ver
einten Nationen bei der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben zu fördern;

• sicherzustellen, daß die Organisation rechtzei
tig und berechenbar mit den Mitteln ausgestat
tet wird, die sie benötigt, um die ihr übertra
genen Mandate zu erfüllen;

• das Sekretariat nachdrücklich aufzufordern, die
se Mittel im Einklang mit von der Generalver
sammlung vereinbarten klaren Vorschriftenund
Verfahren im Interesse aller Mitgliedstaaten
optimal einzusetzen, indem es sich der besten
verfügbaren Managementpraktiken und Tech
nologien bedient und sich auf diejenigen Auf
gaben konzentriert, die die einvernehmlichen
Prioritäten der Mitgliedstaaten widerspiegeln;

• die Einhaltung des Übereinkommens über die
Sicherheit von Personal der Vereinten Natio
nen und beigeordnetem Personal zu fördern;

• größere Politikkohärenz und bessere Zusam
menarbeit zwischen den Vereinten Nationen,

ihren Organisationen, den Bretton-Woods-In-
stitutionen und der Welthandelsorganisation
sowie anderen multilateralen Organen zu ge
währleisten, mit dem Ziel, zu einem voll koor
dinierten Herangehen an die Probleme des
Friedens und der Entwicklung zu gelangen;

• die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten

Nationen und den einzelstaatlichen Parlamen

ten durch die Interparlamentarische Union, ih
re Weltorganisation, auf verschiedenen Gebie
ten weiter zu verstärken, namentlich in den Be
reichen Frieden und Sicherheit, wirtschaftliche
und soziale Entwicklung, Völkerrecht und
Menschenrechte, Demokratie und Gleichstel
lungsfragen;

• dem privaten Sektor, den nichtstaatlichen Or
ganisationen und der Zivilgesellschaft insge
samt mehr Gelegenheit zu geben, zur Verwirk
lichung der Ziele und Programme der Verein
ten Nationen einen Beitrag zu leisten.

31. Wir ersuchen die Generalversammlung, die
bei der Umsetzung dieser Erklärung erzielten Fort
schritte regelmäßig zu überprüfen, und bitten den
Generalsekretär, regelmäßig Berichte zur Prüfung
durch die Generalversammlung und als Grundlage
für das weitere Vorgehen herauszugeben.
32. Zu diesem historischen Anlaß erklären wir

erneut feierlich, daß die Vereinten Nationen die
unverzichtbare Begegnungsstätte der gesamten
Menschheitsfamilie sind und daß wir uns bemühen

werden, durch sie unseren universellen Bestrebun
gen nach Frieden, Zusammenarbeit und Entwick
lung konkrete Gestalt zu verleihen. Wir verspre
chen daher, in unserer Unterstützung dieser ge
meinsamen Ziele nicht nachzulassen, und erklä
ren, daß wir entschlossen sind, sie zu erreichen.

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Abstim
mung angenommen.

Quelle für die Übersetzungen der UN-Dokumente: Deut
scher Übersetzungsdienst der Vereinten Nationen,New
York
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